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Objekt: 29. Änderung F-Plan/ Bebauungsplan Nr. 128 Gewerbegebiet  

östlich der Mehedorfer Straße I, Stadt Bremervörde 

 

 

 

Stellungnahme Feuerwehr 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es müssen Feuerwehrzufahrten zu der Wohnbebauung mit einer Mindestbreite nach der 

niedersächsischen Bauordnung von 3,00 m vorgehalten werden. 

Die Zu- und Ausfahrten sollten eine Mindestbreite von 3,00 m haben und somit die Vorgabe als 

Feuerwehrzufahrt nach der niedersächsischen Bauordnung erfüllen. 

 

Für die Wohnbebauung ist eine ausreichende Löschwasservorhaltung nach Merkblatt DVGW 

Arbeitsblatt 405 zu berücksichtigen. 

Die Entnahmemenge entspricht dem im Arbeitsblatt W405 des GVGW ermittelten Richtwert 

von mind. 48m³/h über einen Zeitraum von 3h. 

 

Für die Gewerbeflächen muss dem im Arbeitsblatt W405 des GVGW ermittelten Richtwert von 

96m³/h für Gewerbegebiete vorgehalten werden. 

Die Entnahmemenge entspricht dem ermittelten Richtwert von mind. 96m³/h über einen 

Zeitraum von 3h. 

 

Die Befahrung sollte mit Feuerwehrfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 18 

Tonnen möglich sein.                           

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 
Nils Schwarz 

Stadtbrandmeister 

Stadtbrandmeister 
Nils Schwarz 
An der Mühle 3 
27432 Bremervörde 
Tel: 04769/ 820 783 
Mobil: 0175/ 3841487  

E-Mail: stadtbrandmeister@bremervoerde.net  

Bremervörde, den 06.04.2022 

mailto:stadtbrandmeister@bremervoerde.net

